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BEIBLATT ZUR
EUROPASS-ZEUGNISERLÄUTERUNG

1. BEZEICHNUNG DES BERUFES
09115004 Klinikai fogászati higiénikus

2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DES BERUFES
Klinische_r Dentalhygieniker_in

(DIE ÜBERSETZUNG DER BEZEICHNUNG DIENT NUR ZUR INFORMATION)

3. BESCHREIBUNG DER FERTIGKEITEN UND KOMPETENZEN
- Im Rahmen seiner_ihrer Tätigkeit Planung der Ausführung seiner_ihrer Aufgaben, Durchführung einer Untersuchung der Mundhöhle

des_der Patienten_in;
- Planung und Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen in der Zahnmedizin;
- Entwicklung individueller Präventionsprotokolle für die Mundhöhle von Patienten;
- Organisation von und Teilnahme an Screening-Programmen für Veranstaltungen zur Gesundheitsförderung;
- Anwendung von Mundhygiene-Indizes, deren Ermittlung und Auswertung sowie deren digitale Erfassung in speziellen zahnmedizinischen

Programmen;
- Überwachung des Zustands des Patienten bei Schmerzen, der Veränderungen der Schmerzen und Abgabe von Vorschlägen zur Lösung

des Problems;
- Schließen von Lücken bei Patienten gemäß Protokoll;
- Planung und Durchführung des Polierens und Finishing von Füllungen und Auswahl der geeigneten Instrumente für die Behandlung;
- Nehmen der Abdrücke von der Mundhöhle des Patienten für die Eingriffe;
- Anfertigung der provisorischen Kronen und Brücken für den Patienten nach den Anweisungen des Arztes;
- Planung der Bleichverfahren und fachliche Information der Patienten über diese Verfahren sowie Erteilung von Ratschlägen zur

Lebensweise nach der Behandlung;
- Präzise Durchführung von Bleichverfahren und Anwendung verschiedener Protokolle zur Entfernung von Zahnstein;
- Konzipierung der Fluoridprophylaxe und Anwendung von entsprechenden Protokollen im Rahmen seiner_ihrer Tätigkeit;
- Die Fähigkeit, durch die Wahl der geeigneten Methode eine psychologische und somatische Vorbereitung auf die zahnärztliche Behandlung

zu gewährleisten und an der Betreuung des Patienten nach der Behandlung teilzunehmen;
- Planung der in der Praxis anzuwendenden mikrobiologischen Tests und Speicheltests, Auswahl der geeigneten Instrumente;
- Erkennen von Zahnerosionen an den Zähnen, Planen von Mundhygienebehandlungen, Planen und Durchführen von

Mundhygienepräsentationen, Demonstrieren und Vermitteln von Methoden zur Pflege und Reinigung von Zahnersatz, Anwenden von
zielgruppengerechten bzw. personalisierten Kommunikationsstrategien;

- Vorplanung und Durchführung von Ernährungsberatungen bei Zahnproblemen;
- Zusammenstellung von Mundhygienebehandlungen für verschiedene Zielgruppen und Patienten mit systemischen Krankheiten;
- Zusammenstellung von Vorträgen zur Zahngesundheitserziehung für Patienten mit Zahnspangen und festsitzendem Zahnersatz;
- Durchführung von Aufgaben der Gesundheitserziehung und Mundhygiene in Gesundheits-, Sozial- und Bildungseinrichtungen für gesunde

und kranke Erwachsene bzw. Kinder sowie bei Patienten, die ans Bett gefesselt sind, in deren eigenen Wohnungen;
- Kontinuierliche Verbesserung seiner_ihrer beruflichen Kenntnisse, Teilnahme an Fachkonferenzen und Fortbildungskursen;
- Entsorgung und Lagerung von kommunalen und gefährlichen Abfällen, die im Rahmen ihrer Arbeit anfallen, gemäß den Vorschriften;
- Vorschriftsmäßige Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung;
- Vorbereitung von Instrumenten und Materialien für das entsprechende Sterilisationsverfahren. Umgang mit und Lagerung von sterilem

Material gemäß den Vorschriften;
- Leisten grundlegender erster Hilfe.

4. EINSTUFUNG DER FACHAUSBILDUNG IN DER EINHEITLICHEN KLASSIFIKATION DER
AUSBILDUNGSBEREICHE

0911 Zahnmedizin

(*) Bemerkungen:
1 in der Originalsprache. | 2 Die Übersetzung der Bezeichnung hat rein informativen Charakter. | 3 Bei Bedarf auszufüllen. Die
Zeugniserläuterung enthält weitere Informationen über den Abschluss, verfügt aber für sich genommen über keinen rechtlichen Status. Das
Format basiert auf dem Beschluss (EU) 2018/646 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. April 2018 über einen gemeinsamen
Rahmen für die Bereitstellung besserer Dienste für Fertigkeiten und Qualifikationen (Europass) und zur Aufhebung der Entscheidung Nr.
2241/2004/EG.
©EUROPÄISCHE UNION, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. OFFIZIELLE GRUNDLAGE FÜR DIE ZEUGNISERLÄUTERUNG

Name und Status der die Zeugniserläuterung
ausstellenden Stelle

Name und Status der für die Anerkennung der
Zeugniserläuterung zuständigen nationalen Behörde

Ministerium für gesellschaftliche Ressourcen

Niveau der Zeugniserläuterung (national oder
international)

NQR Stufe: 5

EQR Stufe: 5

DKRS-Nummer: 5

Bewertungsskala/Bestehensregeln

Fünf Stufen: 5 sehr gut
4 gut
3 befriedigend
2 mangelhaft
1 ungenügend

Serienzeichen der Zeugniserläuterung: CXK A
Bezeichnungen für die theoretischen und praktischen Fächer
der Fachbefähigungsprüfung und deren Noten anhand einer
fünfstufigen Skala

lfd. Nummer: 123456 schriftlich
Zeitpunkt der Ausstellung der Zeugniserläuterung: Grundlagen der klinischen Zahnhygiene 100% 5
2023.12.07

Projektaufgabe
Klinische Zahnhygienemaßnahmen, zahnmedizinische
Präventionsmaßnahmen, Aufgaben zur Mundhygiene 100% 5

Ergebnis der Fachbefähigungsprüfung 100% 5

Zugang zur nächsten Schul-/Ausbildungsstufe

In die Hochschulbildung

Internationale Abkommen

Sonstige Informationen in Bezug auf den Fachausbildungsprozess

Rechtsgrundlagen
Regierungsverordnung 11/2020 (II.7.) über die Umsetzung des Erwachsenenbildungsgesetzes.
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6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG EINER ZEUGNISERLÄUTERUNG

Beschreibung der branchenbezogenen Grundprüfung und des
theoretischen und praktischen Unterrichts an beruflichen

Schulen
Prozentuale Aufteilung für das gesamte Programm

Gesamte Ausbildungsdauer 500 Stunden

Zugangsbedingungen:
- Schulische Vorbildung: Abitur
- Berufliche Qualifikation: gemäß dem Berufsverzeichnis, das durch die Regierungsverordnung Nr. 12/2020 (7.II.) veröffentlicht wurde: 5
0913 03 02 Medizinische_r Assistent_in (Fachrichtung Zahnmedizinische_r Assistent_in)

- Qualifikation im Nationalen Ausbildungsverzeichnis: 54 720 02 Zahnmedizinische_r Assistent_in, oder 52 720 01 0010 52 02
Zahnmedizinische_r Assistent_in, oder 52 5046 01 Fachausbildung Zahnmedizinische_r Assistent_in.

- Zusätzlich zu den oben genannten Befähigungsnachweisen des Gesundheitswesens können vom Staat nach früheren Rechtsvorschriften
anerkannte Berufsabschlüsse mit derselben Bezeichnung und andere nach früheren Rechtsvorschriften verliehene Befähigungsnachweise,
die die_den Inhaber_in in die Lage versetzen, die den oben genannten Befähigungsnachweisen entsprechenden Aufgaben wahrzunehmen,
als berufliche Vorbildung angesehen werden.

- Medizinische Eignungsuntersuchung: erforderlich

Sonstige Informationen:

SCHRIFTLICHE PRÜFUNGSTÄTIGKEITEN
Parodontologie
Konservierende Zahnbehandlung
Zahnmedizinische Anatomie, Physiologie
Zahnärztliche Prothetik
Erkrankungen der Mundschleimhäute
Zahnmedizinische Prävention

PROJEKTAUFGABEN
Selbstständig konzipierte und durchgeführte zahnmedizinische Gesundheitserziehung und Unterricht in klinischer Dentalhygiene,
Gesundheitsförderung und -erziehung
Durchführung eines stomato-onkologischen Screenings
Bestimmung, Bewertung und Dokumentation von Mundhygiene-Indizes
Bestimmung, Bewertung und Dokumentation von Gingiva- und Parodontal-Indizes
Methoden zum Nachweis von Zahnbelag
Sub- und supragingivale Zahnsteinentfernung
Mikrobiologische Tests in der Praxis, Speicheluntersuchung
Lokale und systemische Fluoridprophylaxe
Schließen von Lücken
Finishing und Polieren von Zahnfüllungen
Nehmen von situativen und studienbezogenen Abdrücken
Verschiedene Techniken der Zahnaufhellung
Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken
Behandlung von Zahnerosion

Die Programm- und Systemanforderungen sind verfügbar unter: https://ikk.hu
Dieser Anhang zum Ausbildungszeugnis wurde auf der Grundlage der vom für die berufliche Bildung zuständigen
Minister in die Dokumentation aufgenommenen Programmanforderungen entwickelt.
Nationalen Referenzzentrale: Nationale Agentur für Berufs- und Erwachsenenbildung: https://nrk.nive.hu

Leiter der Prüfungsorganisation:
Ausstellungsdatum: 2023.12.07 L. S.
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